








des kollektivvertraglichen Mindestmonatslohnes für Friseurinnen und Friseure gemäß § 3 

Abs. A5, kaufmännisch gerundet auf volle Eurobeträge, pro Monat. 

Übergangsbestimmung: 

Für bestehende Dienstverhältnisse, welche bereits vor dem 1. April 2022 begonnen haben, 

kann die Zulage nach lit. D in bestehende Überzahlungen eingerechnet werden. 

Teilzeitbeschäftigte: 

Gern. § 3 Abs. A lit. f erhalten Teilzeitbeschäftigte in einem Arbeitsverhältnis, welches mit 

einer vereinbarten wöchentlichen Arbeitszeit bis 20 Stunden pro Woche vor dem 1. Februar 

2007 begründet wurde, einen Zuschlag von 10 % auf den jeweils errechneten Stundenlohn. 

Dieser Zuschlag entfällt für Arbeitsverhältnisse, die ab dem 1. Februar 2007 neu begründet 

wurden. 

Die Lohnsteuer wurde anhand von einem gängigen Lohnverrechnungsprogramm (ohne 

Alleinverdiener- bzw.- erzieherabsetzbetrag, ohne Familienbonus++, ohne Pendlerpauschale, 

o.ä.] ermittelt. Die "Effektiv-Tarif-Tabellen"-Berechnung der Lohnsteuer sowie unterjährige

gesetzliche Änderungen können zu Abweichungen von den oben angeführten Nettolohn­

Angaben führen.

Neu seit 1.4.2024 für ausgelernte Lehrlinge: 

Nach dem Ende der Lehrzeit erhalten alle angelernten Arbeiternehmerinnen und 

Arbeiternehmer den Lohn der Lohngruppe A 1. Mit erfolgreich abgelegter 

Lehrabschlussprüfung erfolgt die Einstufung in A 2 mit der darauffolgenden Woche. 




